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In diesem Kapitel lesen Sie Wissenswertes  

über Kapitalerträge wie Zinsen und die 

Abgeltungssteuer. Sie erhalten zudem Hinweise,  

wie Sie den Abzug vermeiden können.

Verdienen Sie  
mit Geld Geld? 

EEinkünfte aus Kapitalvermögen sind in § 20 

des EStG geregelt. Dazu gehören nicht nur 

Ihre Zinseinnahmen aus Sparguthaben im 

In- und Ausland, sondern u. a. auch Dividen-

den, Einnahmen als typischer stiller Gesell-

schafter, Erträge aus Lebensversicherungen, 

Guthabenzinsen aus Gemeinschaftseigen-

tum, Zinsen auf Rentennachzahlungen, Zins- 

erträge aus privaten Darlehen und sogar die 

Erstattungszinsen des Finanzamts. 

Wie bei den anderen Einkunftsarten 

auch, will der Fiskus seinen Anteil an Ihren 

Erträgen. In dieser Zeit der „Niedrigzinsen“ 

sind Ihre aktuellen Einkünfte aus Kapital-

vermögen gewiss geringer als noch vor eini-

gen Jahren und dennoch eine eventuell auch 

für Sie lukrative Thematik.

Seit 2009 gibt es die Abgeltungssteuer. 

Pauschal erheben Banken und Versiche-

rungsgesellschaften 25 % Kapitalertragsteuer 

zuzüglich Solidaritätszuschlag und eventu-

ell Kirchensteuer. Damit ist Ihre Steuerplicht 

„abgegolten“. Sie erinnern sich bestimmt 

noch an diverse, komplizierte Schreiben Ih-

rer Hausbank, Rückfragen wegen Ihrer Kon-

fession, Ihrer Steuer-ID und vielem mehr.

Banken und Versicherungen sind mehr oder 

weniger freiwillig zu „Steuereintreibern“ des 

Finanzamts geworden. Mitunter bemerken 

Sie gar nicht, dass beispielsweise Ihre Haus-

bank Ihrem Konto lediglich die Netto-Divi-

dende (also nach Abzug der Steuern) gut-

schreibt. Das ist immerhin fast ein Drittel 

weniger! Dabei haben Sie auch bei den Kapi-

talerträgen einen Steuerfreibetrag; und zwar 

je Kalenderjahr von immerhin 801 € pro Per-

son – also 1.602 € bei Verheirateten.

Leider oder zum Glück weiß Ihre Haus-

bank aber nicht, bei welchen anderen Ban-



48 Verbraucherzentrale  

ken, Versicherungen oder Bausparkassen Sie 

auch noch Zinsen o. Ä. ausgezahlt bekom-

men. Es ist also einzig und allein Ihre Auf-

gabe, jeder einzelnen Bank mitzuteilen, in 

welcher Höhe Ihr persönlicher Steuerfreibe-

trag berücksichtigt werden soll. Dazu müs-

sen Sie Ihrer Bank einen sogenannten Frei- 

stellungsauftrag erteilen. Die Bank wird 

dann genau den von Ihnen angegebenen Be-

trag von dem Abzug der Steuer freistellen. 

Hierfür hat Ihre Bank Formulare, die bei Ver-

heirateten von beiden Ehegatten unter-

schrieben werden müssen – auch dann, wenn 

nur einer von Ihnen Kontoinhaber ist. Sie 

können dort den Höchstbetrag oder auch nur 

Teilbeträge der 801 € beziehungsweise 1.602 € 

eintragen. Diesen Freistellungsauftrag kön-

nen Sie Ihrer Bank einmalig oder dauerhaft 

erteilen und auch nach Bedarf ändern. Be-

achten Sie unbedingt: Sie können zwar beim 

Bankberater Ihrer Hausbank u. a. auch Bau-

sparverträge und Rentensparverträge pro- 

blemlos abschließen. Wenn Sie allerdings 

Ihre Kapitalerträge „freistellen“ wollen, müs-

sen Sie für jedes Institut einen separaten 

Freistellungsauftrag erteilen. Meist erledigt 

der Bankmitarbeiter mit Ihnen zusammen 

die Freistellung für Ihre Bankkonten. Manch-

mal fordert er auch für Sie bei den anderen 

Anbietern (etwa Bausparkassen, Versiche-

rung) ein entsprechendes Formular an. Die-

ses wird Ihnen in der Regel nach einiger Zeit 

nach Hause geschickt. 

P  Tipp Überblick behalten 

In der Hektik des Alltags und der vielen 

Post kann schnell mal was untergehen. 

Denken Sie daran, Ihre Freistellungs- 

Anweisungen jährlich regelmäßig zu 

überprüfen. Notieren Sie sich unbe-

dingt, welchem Geldinstitut Sie Frei- 

stellungsauträge erteilt haben und  

vor allem auch die Höhe. Es fällt Ihnen 

sonst schwer, den Überblick zu be- 

halten.

Gerade in der derzeitigen Niedrigzinsphase 

wechseln Sie als Anleger vielleicht häuiger 

als bisher das Anlageinstitut. Oft bekommen 

Sie als Neukunde ja für eine begrenzte Zeit 

deutlich bessere Konditionen. Freistellungs-

aufträge können Sie selbstverständlich auch 

Online-Banken erteilen. Und im Internet gibt 

es die Möglichkeit, entsprechende Formu-

lare abzurufen. 

Beispiel: Resi Sparsam ist ledig und wohnt 

in ihrer netten kleinen Eigentumswohnung. 

Sie freut sich schon auf März 2019, denn dann 

erfolgt die Auszahlung ihres mehrjährigen 

Sparvertrages bei ihrer Hausbank. Sie rech-

net mit Zinsen und Bonuszahlungen in Höhe 

von rund 300  €. Außerdem hat sie noch  

einen Bausparvertrag, auf den sie leißig ein-

zahlt. Etwa 100 € Zinsen werden ihr wohl 2018 

darauf gutgeschrieben. Bei ihrer Geburt hatte 

der stolze Opa einst ein Sparbuch bei der Post
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Abb. 4: Muster für einen neutralen Freistellungsautrag.
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für sie angelegt und immer wieder darauf ein-

gezahlt. Inzwischen ist ein beachtliches Ver-

mögen herangewachsen. In 2019 kann sie mit 

400 € Zinsen rechnen. Im Herbst 2018 erteilte 

sie Freistellungsaufträge für 2019 in Höhe 

von insgesamt: 

Hausbank 301 €

Bausparkasse 100 €

Postbank 400 €

Summe 801 €

Anfang 2020 freut sie sich erneut. Von ihrer 

Hausbank, der Bausparkasse und der Post-

bank wurden ihr die Jahreszinsbescheini-

gungen für 2019 zugeschickt – alle Zinszah-

lungen (insgesamt 776,64 €) blieben steuer-

frei.

Zinserträge Hausbank 299,99 €

Zinserträge Bausparkasse 98,88 €

Zinserträge Postbank 377,77 €

Summe 776,64 €

Anfang April 2020 schickt der Hausverwal-

ter Resi die Nebenkostenabrechnung 2019 

für Ihre Eigentumswohnung. Erfreut stellt 

Resi fest, dass sie eine kleine Erstattung be-

kommt, und legt die Abrechnung zur Seite. 

Im Mai beschäftigt sich Resi dann mit ihrer 

Einkommensteuererklärung 2019 und stellt 

fest, dass der Hausverwalter ihr Zinseinnah-

men in Höhe von 23,66 €, Kapitalertragsteuer 

5,92  € und Solidaritätszuschlag 0,33  € be-

scheinigt hat. Sie fragt nach und erährt, dass 

die Eigentümergemeinschaft im Laufe der 

Jahre eine stolze Rücklage für eventuell an-

fallende Großreparaturen angespart hat. Die-

ses Geld hat der Hausverwalter zinsbringend 

angelegt. Anhand der Miteigentumsanteile 

hat der Verwalter Resis Anteil errechnet und 

bescheinigt. Kirchensteuer wurde nicht ab-

geführt. Der Verwalter erläutert Resi, er habe 

der Bank keine entsprechende Erklärung ab-

geben können, weil er als Verwalter ja gar 

nicht wisse, welcher Eigentümer kirchen-

steuerplichtig sei. Auch ein Freistellungs-

auftrag sei nicht möglich. Resi muss also 

auch künftig selbst die Besteuerung dieser 

Zinsen überwachen.

P  Tipp Prüfen lohnt sich  

Überprüfen Sie als Eigentümer einer 

Wohnung also Ihre jährliche Neben- 

kostenabrechnung genau. Vor allem 

bei größeren und älteren Wohnanlagen 

sind dort ot „versteckte“ und bereits 

versteuerte Zinserträge zu inden. 

Anhand der Bescheinigungen der drei Ban-

ken und der des Hausverwalters erklärt Resi 

auf der Anlage KAP (Musterformular p Seite 

194 f.) ihre gesamten Zinseinahmen von 



800,30 € (776,64 € + 23,66 €). Weil ja bis zu 

801 € Kapitalerträge steuerfrei sind, bekommt 

Resi vom Finanzamt eine Rückerstattung der 

gezahlten Kapitalertragsteuer nebst Solida-

ritätszuschlag in Höhe von immerhin 6,25 €.

Sie haben vergessen, bei einer oder mehre-

ren Banken einen Freistellungsauftrag zu er-

teilen? Die Zinserträge waren höher als er-

wartetet und der freigestellte Betrag zu  

niedrig? Der Anbieter hat – warum auch im-

mer – Ihren Freistellungsauftrag nicht be-

rücksichtigt? Alles kein Problem! Füllen Sie 

bei der Einkommensteuererklärung die  

Anlage KAP aus und beantragen Sie auch 

gleich die „Günstigerprüfung“. 

Seit 2018 gibt es außerdem noch die neue 

Anlage KAP-BET (Formular p Seite 196 f.). 

Dort tragen Sie Erträge und anrechenbare 

Steuern aus Beteiligungen ein. Diese werden 

gesondert und einheitlich festgestellt. Die 

ebenfalls neue Anlage KAP-INV (Formular p 

Seite 198) ist für Investmenterträge die nicht 

der deutschen Besteuerung unterlegen ha-

ben. Wenn Sie in diesen beiden neuen For-

mularen Angaben einzutragen haben, müs-

sen Sie unbedingt auch die Angaben zum 

Sparerpauschbetrag in Anlage KAP, Zeile 12 

und 13 machen. Die Abgeltungssteuer beträgt 

grundsätzlich 25  % zuzüglich Solidaritäts-

zuschlag und ggf. Kirchensteuer. Dieser  

Steuersatz ist aber keineswegs so in Stein ge-

meißelt wie oft vermutet wird. Auch und ge-

rade wenn Sie höhere Zinserträge haben und 

die Banken Kapitalertragssteuer für Sie ab-

geführt haben, lohnt die Überprüfung bei Ih-

rer jährlichen Einkommensteuererklärung. 

Es kann für Sie niemals eine höhere Steuer 

entstehen, wohl aber eine niedrigere bis hin 

zur kompletten Erstattung. Mit der Günsti-

gerprüfung (bei Angabe aller Kapitalerträge) 

berechnet das Finanzamt Ihren persönlichen 

Steuersatz aufgrund Ihres ZVE (p Seite 17). 

Sollte dieser niedriger als 25 % sein, wäre eine 

„Taribesteuerung“ für Sie günstiger. Die 

Folge ist dann eine entsprechende Steuer-

rückerstattung für Sie. Sollte die tariliche 

Steuer höher als 25 % sein, passiert gar nichts, 

denn für Kapitalerträge ist die Steuer mit dem 

Abgeltungssteuersatz von 25 % „gedeckelt“.

Aber beachten Sie: „Ganz oder gar nicht“ 

lautet die Devise. Sie tragen „1“ in Zeile 4  

des KAP-Formulars ein und beantragen so-

mit auch gleich die Günstigerprüfung. Wenn 

Sie als Verheiratete eine gemeinsame Steu-

erklärung abgeben, müssen Sie beide eine 

Anlage KAP ausfüllen. Alle Kapitalerträge 

sind tatsächlich alle! „Vergessen“ kann Ihnen 

als Steuerhinterziehung ausgelegt werden. 

Bedenken Sie, dass Sie mitunter von den Ban-

ken nur auf Anforderung (oft sogar nur ge-

gen Gebühr) eine Jahres-Zins-Bescheinigung 

bekommen. Hilfreich ist, dass die meisten 

Steuerbescheinigungen bereits vorgeben, in 

welcher Zeile der Anlage KAP die jeweiligen 

Beträge einzutragen sind.
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Zu den Kapitalerträgen zählen auch die im 

Ausland (etwa in Luxemburg oder der 

Schweiz) erwirtschafteten Zinsen, und zwar 

unabhängig davon, ob eventuell bereits aus-

ländische Steuer wie beispielsweise „Quel-

lensteuer“ abgezogen wurde.

Wenn Sie ein Privatdarlehen ausgegeben 

haben und hierfür Zinsen erhalten, wurde 

noch keine Kapitalertragssteuer abgeführt – 

von wem auch? Gleichwohl müssen Sie dem 

Finanzamt entsprechende Angaben machen.

Banken, Versicherungen und Bausparkas-

sen führten bis 2015 nur dann Kirchensteuer 

(zusätzlich zur Kapitalertragssteuer und So-

lidaritätszuschlag) auf Ihre Kapitalerträge ab, 

wenn Sie von Ihnen dazu beauftragt wurden. 

Meist haben Ihnen die Institute entspre-

chende Formulare vorgelegt. Wenn Sie keine 

Angaben gemacht haben, wurde auch keine 

Kirchensteuer einbehalten. In diesem Fall 

mussten Sie selbst über Ihre Einkommen-

steuererklärung die Kapitalerträge der Kir-

chensteuer unterwerfen. Ein entsprechen-

des Kreuzchen auf Anlage KAP war nötig. Seit 

2015 rufen die Banken (ähnlich wie die Ar-

beitgeber) über ein Web-Portal die Informa-

tionen über Ihre Konfessionszugehörigkeit 

und den zu erhebenden Kirchensteuersatz 

ab. Diesbezüglich wurden Sie seinerzeit von 

den Banken informiert. In meist schwierig 

zu lesenden Schreiben wurden Sie auch auf 

Ihr Widerspruchsrecht hingewiesen. Sollten 

Sie tatsächlich Ihrer Bank mithilfe eines 

Sperrvermerks beim Bundeszentralamt für 

Steuern untersagt haben, die notwendigen 

Auskünfte einzuholen, kann diese keine Kir-

chensteuer für Sie abführen. In diesem Fall 

sind Sie nach wie vor selbst hierfür verant-

wortlich. „Schummeleien“ sind nicht mehr 

möglich, denn es erfolgen entsprechende 

„Kontrollabgleichungen“. Sie kreuzen dann 

in Zeile 6 auf Anlage KAP entsprechend an.

In regelmäßigen Abständen wird von den Fi-

nanzämtern überprüft, ob Sie in der Summe 

nicht etwa zu hohe Freistellungsaufträge an 

Banken erteilt haben – also höher als 801 € 

(beziehungsweise 1.602 € bei Verheirateten). 

Das kann Ihnen tatsächlich schnell passie-

ren, vor allem wenn Sie ein Konto bei einer 

Bank bestehen lassen, gleichwohl aber nicht 

mehr nutzen. Dann existiert dort eventuell 

noch ein nicht mehr benötigter Freistellungs-

auftrag. Sie haben inzwischen eine andere, 

weitere Bank und auch dieser einen Freistel-

lungsauftrag erteilt. Das Finanzamt kann die 

Summe der erteilten Freistellungsaufträge 

ersehen, nicht aber unbedingt Ihre tatsäch-

lichen Zinserträge. Es kommt durchaus vor, 

dass Sie nach mehreren Jahren aus genau die-

sem Grund plötzlich vom Finanzamt aufge-

fordert werden, rückwirkend für alle Jahre, 

die Kapitalerträge ofenzulegen. Oft haben 

Sie dann gar keine Unterlagen mehr und die 

Beschafung bei den Banken ist nicht nur läs-

tig, sondern auch kostspielig. 


